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Geschätzte Kundschaft

Winter und Frühling werden 
auch Treuhänder-Saison ge-
nannt. Wir stecken inmitten 
von viel Arbeit und terminge-
triebenen Aufgaben, welche 
wir für Sie und gemeinsam 
mit Ihnen mit Freude lösen.
Gerne präsentieren wir Ihnen
unser neuestes Info-Aktuell.
Über die Geburt von einem 
weiteren gesunden Buben von 
einer unserer Mitarbeitenden 
sind wir stolz. Mehr dazu S.3.
Warum benötige ich eine Anla-  
genbuchhaltung? Das ist doch 
nicht nötig und im besten Falle
aufwändig. So erfahren wir
häu fig Reaktionen von Unter-
nehmern auf das Thema. Mar-
kus Gehri hat in seinem Bei -
trag den Nutzen, die Wichtig-
keit und die langfristigen Ziele
dieses Finanzinstruments für 
Sie zusammengefasst.
Ebenfalls aktuell ist das Aus-
füllen von Steuererklärungen. 
Herr Thomi hat die Vortei-
le, die wir Ihnen bieten, kurz 
erläutert. Er geht auch auf 
wichtige Termine ein, die wir 
nur gemeinsam mit Ihnen be-
achten können.
Alles neu macht der Mai. Die 
Planung Ihres Gartenumbaus 
ist ebenso wichtig wie die Pla- 
nung des Unterhalts Ihrer Lie- 
genschaft. Dazu mehr auf S.2.
Geniessen Sie den Frühling!

Daniel Steiner

Treuhänder mit FA
daniel.steiner@atiba-ag.ch

KURZ NoTIERT 

Wie Sie einfach die Steuererklärung 2017 erledigen
Sind Sie beim Ausfüllen der Steuererklärung unsicher, ob Sie 
alle Angaben und Abzüge in der Steuererklärung gemacht ha-
ben und wollen auch sicher sein, dass Sie nicht zu viele Steuern 
bezahlen? oder möchten Sie Ihre Freizeit nicht für das Ausfül-
len der Steuererklärung hergeben? Wir nehmen Ihnen diese Ar-
beiten ab und erarbeiten Ihre Steuererklärung fachgerecht und  
effizient. 

So einfach geht’s: Stellen Sie mit Hilfe unserer Checkliste die relevanten Unterlagen für die 
Steuererklärung zusammen und senden Sie uns diese einfach per Post zu – das war’s. Sie 
erhalten Ihre Steuererklärung ausgefüllt zur Unterschrift und zur Weiterleitung an die Steu-
erbehörde der Gemeinde zurück. 
Sie finden die Checkliste im Internet unter www.atiba-ag.ch in «Aktuelles» 

Fristen zur Einreichung der Steuererklärung 2017 im Kanton Bern
Ordentliche Fristen:
•	 Allgemeine	Frist	ist	der	15.	März	2018	
•	 Bei	selbstständiger	Erwerbstätigkeit	gilt	der	15.	Mai	2018
•	 Wenn	die	ATIBA AG Ihre Steuererklärung erarbeitet, 
 gilt der Treuhändertermin 31. Mai 2018

Fristerstreckungen: 
•	 Eine	erste	Fristerstreckung	ist	bis	zum	15.	September	2018	möglich	und	ist	seitens	der	

Verwaltung kostenlos
•	 Eine	zweite	Fristerstreckung	ist	bis	zum	15.	November	2018	möglich.	Die	Verwaltung	er-

hebt eine Gebühr von CHF 10.–
Wir kümmern uns um das Einhalten der Fristen, sobald Ihre Unterlagen bei uns eingegangen 
sind. Wenn nötig verschieben wir den Einreichtermin für Sie. (Forts. S.2) >

AUS DEM INHALT 
Gartensanierung und Steuerplanung S.2 / ATIBA AG von der sportlichen  
Seite S.3 / Personelles S.3 / Die Anlagenbuchhaltung – ein Instrument der 
Führung S.4 

Checkliste 
Unterlagen für die Steuererklärung 2017

Werte Kundschaft

Zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen des Jahres 2017:

Mit der Unterzeichnung der Vollmacht auf der Rückseite dieser Checkliste vereinfachen Sie uns die Beschaffung von 

eventuell fehlenden Unterlagen und Belegen.

Allgemein
 Kopie der letzten Steuererklärung (nur Neukunden)

 Letzte definitive Veranlagung bzw. wichtige Korrespondenzen (Einspracheverfügungen)

 Kopie der ausländischen Steuererklärung, falls Sie in anderen Ländern steuerpflichtig sind

Formulare 1, 2 

 Welcher Konfession gehören Sie an?   reformiert  röm. kath.  christ. kath.  andere  keine

 Führen Sie Ihren Haushalt alleine?  ja  nein

 ledig   verheiratet ungetrennt   verheiratet getrennt   eingetragene Partnerschaft   geschieden   verwittwet

 Falls Sie Kinder haben, wohnen diese bei Ihnen?  ja  nein

 Namen und Geburtsdaten der Kinder

 Sorgerecht der Kinder? 
 gemeinsam  Mutter  Vater

 Bescheinigungen über auswärtige und zusätzliche Ausbildungskosten Ihrer Kinder, Kinderbetreuungskosten

 Lohnausweise 2017 (auch die des Ehepartners) sowie ausserkantonale und ausländische Lohnausweise

 Beschäftigungsgrad  100 %  90 %  80 %  70 %  60 %  50 %  40 %  30 %  20 %

 Rentenbescheinigung oder ein Auszahlungsbeleg 2017 (AHV-, IV- und BVG-Renten)

 Belege über Ersatzeinkommen (ALV, EO, SUVA, Taggelder, Renten usw.)

 Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge sowie Name, Adresse und Jahrgang der zahlenden Person

 Bescheinigungen über Einzahlungen Säule 3a oder freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse

 Bescheinigungen über Auszahlungen von Kapitalleistungen (Pensionskasse, Säule 3a, Versicherungen)

Formular 3 (Wertschriften)

 Kapital- und Zinsbescheinigungen sämtlicher Bank- und PC-Konti per 31.12.2017 (auch im 2017 saldierte) 

 Wertschriftendepotauszüge (Steuerverzeichnis) 2017, Kontoführungsgebühren

 Bankkonti und Vermögenswerte im Ausland

Formular 4 (Fahrzeuge, Lebensversicherungen, Krankenkassen, Schulden)

 Fahrzeug(e): Typ, Kaufpreis und -jahr

 Lebensversicherungen mit Rückkaufswert (Steuerwert 31.12.2017)

 Leibrentenversicherung mit Rückgewähr

 Krankenkassenprämien 2017 inkl. Angaben über allfällige Prämienvergünstigungen

  Angaben über Schuldbetrag, Amortisation und Zinsen sämtlicher Darlehen und Kredite 2017  

(Hypotheken, Privatdarlehen, Steuerschulden usw.) (Darlehensverträge beilegen)

Formular 5 (Alimente, Unterstützungen, Spenden, Krankheitskosten)

  Bezahlte Alimente inkl. Angaben Empfänger/in (Name, Vorname, Wohnort) sowie zusätzlich bezahlte nachweisbare 

Kosten (z.B. Mietzinsen, Krankenkasse, Steuern, Lebenshaltungskosten usw.)

  Leistungen an unterstützungsbedürftige und erwerbsunfähige Personen, sofern der Betrag pro unterstützte Person 

mind. Fr. 4‘600.– pro Steuerjahr ausmacht (Achtung: Post- und Bankbelege sind beizulegen)

  Belege über Spenden an gemeinnützige Organisationen und Beiträge an politische Parteien

  Belege über selbst bezahlte, wesentliche Arzt- oder Zahnarztkosten inkl. Kostenbeteiligungen (Franchise) sowie 

Tarifausweis Alters- oder Pflegeheim – Unser Tipp: Ihre Krankenkasse kann diese Angaben liefern

  Behinderungsbedingte Kosten: Angaben zu selbst bezahlten Kosten (Rechnungsdatum im Jahr 2017)

Formular 6 (Berufskosten) Ab 2017 Beschränkung des Fahrkostenabzugs!

  Täglich gefahrene Kilometer zur Arbeit  Kosten, Abonnemente Bus, Bahn usw.

  Auswärts eingenommene Mahlzeiten

  Belege über selbst bezahlten Aus- und Weiterbildungskosten (Schulkosten und -gebühren, Kurse, Bücher usw.)

  Belege über Mitgliederbeiträge an Berufsverbände 

Formular 7 (Liegenschaften)

  Eigenmietwerte bzw. Mieteinnahmen von vermieteten Liegenschaften

  Angaben zu unentgeltlich überlassenen Mietobjekten

  Grundstückblatt Liegenschaften (amtlicher Wert) per 31.12.2017

  Versicherungsprämien Haftpflicht, Glas, Wasser, Abwasser-/Kehrichtgebühren

  Belege Liegenschaftsverwaltung und Hauswartentschädigung

  Bezahlte Liegenschaftssteuern 

  Beiträge an Reparatur- und Erneuerungsfonds

  Belege zu Unterhalts- und Renovationsarbeiten (Rechnungsdatum im Jahr 2017)

  Besitz oder Kauf / Verkauf von Liegenschaften / Wohnungen im Ausland (Vertragskopie beilegen)

Formular 8 (einfache Gesellschaften, Erben- u. Miteigentümergemeinschaften, Erbschaft, Schenkung)

  Kopie der Steuererklärung für einfache Gesellschaften, Erben- u. Miteigentümergemeinschaften

  Erbschaftsinventar  Schenkungsurkunde

Formular 9 

  Angaben zum Geschäftsjahr 2017

⎫
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎭

oder Verwaltungsabrechnung

http://www.atiba-ag.ch
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«Erfolg besteht darin, dass man genau 
die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind !»

 Henri Ford

Gartensanierung und Steuer-
planung
Im Frühjahr werden Gärten und Gartenanlagen oft saniert 
oder nach den Wintermonaten in ordnung gebracht. Eben-
falls können Plätze, Mauern, Hänge usw. nach einigen Jahren 
Sanierungsbedarf mit sich bringen.
So wie ordentlicher Unterhalt einer Immobilie darf auch 
«echter» Gartenunterhalt grundsätzlich von den Steuern in 
Abzug gebracht werden. In allen Fällen muss zwischen In-
vestition (Wertvermehrung) oder Aufwand (steuerlich ab-
zugsfähiger Unterhalt) unterschieden werden. 
Normale Gartenarbeiten wie Pflege des Rasens, Schneeräu-
mung, Ersatzbepflanzung usw. können durch private Eigen-
tümer in der Regel nicht in Abzug gebracht werden, während 
der Eigentümer von vermieteten Mehrfamilienhäusern sol-
che Aufwände in Abzug bringen kann, sofern die Mieter die 
Gartenanteile auch nutzen dürfen.
In Abhängigkeit vom Umfang der anfallenden Arbeiten lohnt 
es sich, trotz der möglichen Abgrenzungsfragen, wenn Sie 
als Immobilieneigentümer:

a) stets sämtliche Belege (auch Kassabons usw.) aufbe-
wahren

b) bei Sanierungen nach Möglichkeit Fotos vor und nach 
den Arbeiten erstellen, damit echte Mängel und Gefahren 
auch dokumentiert werden können

c) bei der Planung bestehende Ausscheidungskataloge der 
Steuerverwaltungen berücksichtigen, weil nicht sämtli-
che Aufwände zu 100 % von den Steuern abgesetzt werden 
können. 

Ein klassisches Beispiel, bei welchem nur die Hälfte der 
entstandenen Kosten abgesetzt werden kann, ist der Ersatz 
von Zement-Verbundsteinen mit Natursteinen. Zu beachten 
ist zudem, dass die Anforderungen kantonal unterschiedlich 
sein können.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung Ihrer Immobili-
enaufwände und wünschen Ihnen gute Zeiten in Ihren Gärten.

Daniel Steiner

Treuhänder mit FA
daniel.steiner@atiba-ag.ch

Definitive Veranlagung – Einsprachefrist!
Nach der Verarbeitung der Steuererklärung erhalten die Steuerpflichtigen von der Steuer-
verwaltung die definitive Veranlagungsverfügung, zusammen mit der Schlussabrechnung.
Sowohl die Veranlagungsverfügung als auch die Schlussabrechnung kann angefochten 
werden. Zu beachten ist dabei die Einsprachefrist; diese beträgt 30 Tage ab Datum der 
Eröffnung. Sie gilt sowohl für Fehler, die möglicherweise beim Ausfüllen der Steuererklä-
rung passiert sind wie auch für Korrekturen, welche die Steuerverwaltung vorgenommen 
hat und mit denen die Steuerpflichtigen nicht einverstanden sind.
Wenn die Einsprachefrist nicht genutzt wird, werden die Verfügung und die Schlussab-
rechnung rechtskräftig und können grundsätzlich nicht mehr korrigiert werden!

Marco Thomi
Master of Advanced Studies FH
Betriebswirtschafter HF 
marco.thomi@atiba-ag.ch
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«Bedenke, dass die menschlichen Verhältnisse  
insgesamt unbeständig sind. Dann wirst du im Glück 
nicht zu fröhlich und im Unglück nicht zu traurig sein.» 

 Sokrates

Personelles

Herzliche Gratulation zur Geburt
Frau Jeanine Kammer ist bis Ende Mai 2018 im Mutterschaftsurlaub. Wir gratulieren ihr ganz herz-
lich zur Geburt und wünschen der Familie alles Gute. 

Ansprechperson während ihrer Abwesenheit ist Herr Marco Thomi.

Die Mitarbeitenden der ATIBA AG pflegen zum Ausgleich ih-
rer beruflichen Tätigkeit in ihrer Freizeit gerne Sport. Sei es 
Schwimmen, Ski- oder Snowboard fahren, Tennis spielen 
oder die Fitness in einem Center verbessern. Für diejenigen, 
die oft mit den Laufschuhen unterwegs sind, ist die Teilnah-
me am Grand Prix Bern schon fast «Pflichtprogramm».

Zusammen mit Freunden und Bekannten aus dem privaten 
und geschäftlichen Umfeld war es zudem möglich, im letz-
ten Jahr an den beiden Multi-Sport-Events «Biennathlon» 
und «Belpathlon» teilzunehmen. Wiederholung in 2018 ist 
geplant.

Markus Gehri

dipl. Wirtschaftsprüfer
markus.gehri@atiba-ag.ch

Seit diesem Jahr unterstützen wir mit einer Patenschaft der 
Schweizer Sporthilfe den Nachwuchs-Mountainbiker Nils 
Brun aus Spiez (www.nils-brun.ch). Wir wünschen ihm eine 
gute Saison mit geplanten Highlights wie MTB-Weltmeister-
schaft auf der Lenzerheide (CH) und olympischen Spielen 
der Jugend in Buenos Aires (ARG).

ATIBA AG von der sportlichen Seite

Fotos: bigfriends.ch

http://www.nils-brun.ch
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Schriftlichkeit  
im Geschäftsalltag 

Die Formvorschriften für Verträge sind im obligationenrecht 
(oR) geregelt. Als Generalnorm gilt, wenn gesetzlich keine 
bestimmte Form vorgeschrieben ist, dass Formfreiheit unter 
den Parteien besteht. Somit können Verträge ohne weiteres 
auch mündlich, per E-Mail oder mittels Instant-Messaging 
(SMS, etc.) zustande kommen, wenn zwischen den Parteien 
betreffend dem Vertragsinhalt eine gegenseitige Willens-
übereinstimmung besteht. Unseriöse Anbieter legen dies 
sehr einseitig aus.

Relevant werden die Formvorschriften in der Regel dann, 
wenn es zwischen den Parteien Uneinigkeit betreffend der 
Erfüllung, der Verlängerung oder der Auflösung des Vertra-
ges gibt. Wenn Parteien «Schriftlichkeit» nicht genauer defi-
niert haben, ist grundsätzlich eine eigenhändige Unterschrift 
nötig.

Hier gilt es zu beachten, dass gemäss den gesetzlichen Vor-
gaben ein E-Mail nur dann die Anforderungen der eigenhän-
digen Unterschrift erfüllt, wenn dieses die qualifizierte elek-
tronische Signatur (gemäss Art. 14.2 bis oR) enthält. Ist dies 
nicht gegeben, bleibt ein Risiko, dass die Formvorschrift nicht 

«Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, 
der andere packt an und handelt !»
 Dante Alighieri

ATIBA AG

Untere Zollgasse 136 · CH-3063 Ittigen
Tel +41 31 921 91 91 
info@atiba-ag.ch · www.atiba-ag.ch

Unser Info-Aktuell erscheint unregelmässig, aber immer dann, wenn 
uns ein Tipp oder Aktualität wichtig genug erscheinen, unsere Kunden  
und Geschäftsfreunde darüber zu orientieren. 
© Copyright ATIBA AG, Ittigen · Druck: Druckerei Ruch AG, Ittigen

Markus Gehri

dipl. Wirtschaftsprüfer
markus.gehri@atiba-ag.ch

Die Anlagenbuchhaltung –  
ein Instrument der Führung

Wann und wie hoch war die Investition in 
den IT-Server? Wie viele und welche Produk-
tionsmaschinen sind im Einsatz? Gibt es 
stille Reserven im Anlagevermögen des 
Unternehmens?

Diese Fragen können jederzeit auftauchen. Mit sehr grosser 
Wahrscheinlichkeit jedoch zum Zeitpunkt, wenn es um eine 
Bewertung des Unternehmens, z.B. im Rahmen einer Nach-
folgeregelung, geht. Sicher ist es möglich, dann in die Archi-
ve zu steigen und die alten Buchhaltungen zu durchforsten, 
um nachträglich die entsprechenden Antworten zu erhalten. 
Dieses Vorgehen ist jedoch oft zeit- und kostenintensiv, da 
über Jahre hinweg die Transaktionen nachvollzogen werden 
müssen.
Eleganter ist die Führung einer systematischen Anlagen-
buchhaltung. Je nach Art des verwendeten Buchhaltungs-
programmes ist diese als Nebenbuch bereits vorhanden, wie 
bei der von uns vertriebenen Software MentorQ. Die Zu- und 
Abgänge des Anlagevermögens werden direkt verbucht. Es 
ist auch eine separate Führung als Datenbank (z.B. in Excel) 
möglich.

In der Anlagenbuchhaltung werden die Anlagegüter einzeln 
erfasst und geführt. Neben einer eindeutigen Identifikation 
des Anlagegutes (meist mit Anlagenummer) sind weitere 
Angaben wie Anschaffungsdatum, Anschaffungskosten so-
wie die erwartete Nutzungsdauer zu erfassen. Zusätzliche 
Informationen wie Standort, Lieferant und Garantiefristen 
ergänzen die Funktion der Anlagenbuchhaltung als Inventar 
des Anlagevermögens. 
Die Nutzungsdauer ist die Einschätzung, wie lange der An-
lagegegenstand im Betrieb wirtschaftlich verwendet wird. 
Es wird angenommen, dass beim Ablauf der Nutzungsdau-
er eine Ersatzinvestition vorzunehmen ist. Somit definiert 
die Nutzungsdauer auch die Höhe der betriebswirtschaftlich 
vorzunehmenden Abschreibungen. 
In der Anlagenbuchhaltung erfolgen die Abschreibungen 
meistens linear vom Anschaffungswert. Die Summe der ein-
zelnen Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung zeigt 
auf, welcher Betrag das Unternehmen zu erwirtschaften hat, 
um Mittel für die zukünftigen Investitionen zur Verfügung zu 
haben.
Differenzen zwischen den berechneten Abschreibungen ge-
mäss der Anlagenbuchhaltung und den in der Jahresrech-
nung nach obligationenrecht (oR) höher verbuchten Ab-
schreibungen führen zur Bildung von stillen Reserven. Über 
diese stillen Reserven und deren Einfluss auf das effektiv er-
zielte Ergebnis muss die Führung Kenntnis haben. Wenn kei-
ne Anlagenbuchhaltung vorhanden ist, wird dies schwierig.
Noch Fragen? Gerne unterstützen wir Sie bei der Entschei-
dung, ob und in welcher Form eine Anlagerechnung ein sinn-
volles Instrument für die Führung Ihres Unternehmens ist.


